
kommunaler Zweckverband

Kampfreserve der Partei voll wirk
sam wird und alle gesellschaftlichen 
Kräfte ihrer Verantwortung für die 
kommunistische Erziehung der Ju
gend gerecht werden. Mitglieder 
dieser Kommissionen sind in der Ju
gendarbeit erfahrene Mitglieder der 
SED, die ihre Tätigkeit ehrenamt
lich ausüben; sie werden jeweils 
nach den Bezirks- und Kreisdele
giertenkonferenzen der SED durch 
die Bezirks- bzw. Kreisleitungen der 
SED berufen; Leiter der Kommissio
nen sind in der Regel Mitglieder 
oder Kandidaten der Bezirks- bzw. 
Kreisleitung der SED. —► Jugendpo
litik der SED

kommunaler Zweckverband:
eine Form der Gemeinschaftsarbeit 
zwischen —► Städten und —► Gemein
den zur gemeinsamen Lösung von 
Planaufgaben auf bestimmten Ge
bieten der gesellschaftlichen, insbe
sondere der wirtschaftlichen Ent
wicklung. (Gesetz über die örtlichen 
Volksvertretungen und ihre Organe 
in der DDR, § 69) Der Beitritt er
folgt freiwillig. Der k. Z. wird auf 
der Grundlage übereinstimmender 
Willenserklärungen (Beschlüsse) der 
beteiligten Volksvertretungen gebil
det und tätig. An seiner Arbeit kön
nen sich Betriebe, Genossenschaften 
und Einrichtungen beteiligen. Er 
dient dem gemeinsamen und koordi
nierten Einsatz vorhandener mate
rieller und finanzieller Fonds, um 
die Aufgaben gemeinsam besser 
wahrzunehmen, insbesondere, um 
die Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Bevölkerung der beteiligten 
Städte und Gemeinden und der 
Werktätigen beteiligter Betriebe, 
Einrichtungen und Genossenschaf
ten zu erhöhen. Das Statut des k. Z. 
als unmittelbare Arbeitsgrundlage, 
auf der sich das eigenverantwortli
che, gleichberechtigte Zusammen
wirken vollzieht, muß die Willens
übereinstimmung der Volksvertre
tungen zum Ausdruck bringen und 
die Verpflichtung enthalten, sich
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entsprechend den im Statut getroffe
nen Festlegungen aktiv an der Arbeit 
des Verbandes zu beteiligen. In ihm 
sind auch exakte Festlegungen über 
die Zusammenführung der erforder
lichen Fonds zu treffen. Soweit k. Z. 
über eigene Kapazitäten verfügen, 
bilden sie einen Versorgungsträger 
(Betrieb oder Einrichtung). Dieser 
ist dem Rat einer beteiligten Stadt 
oder Gemeinde unterstellt. Ohne 
eigenen Versorgungsträger können 
solche k. Z. arbeiten, bei denen es 
hauptsächlich um den koordinierten 
Einsatz langfristig zugewiesener Ka
pazitäten (z. B. Baukapazitäten) 
geht, die leitungsmäßig anderen 
staatlichen Organen zugeordnet 
sind. Der beim k. Z. zu bildende 
Verbandsrat setzt sich aus Vertre
tern der beteiligten Städte und Ge
meinden zusammen. Seine Mitglie
der werden von ihren Volksvertre
tungen in diese Funktion berufen. 
Bei direkter Mitgliedschaft von 
nichtunterstellten Betrieben gehören 
auch deren Vertreter dem Verbands
rat an. Der Verbandsrat als Bera- 
tungs-, Koordinierungs- und Kon
trollorgan wird im Auftrag der betei
ligten Volksvertretungen und ihrer 
Räte ehrenamtlich tätig. Er nimmt 
im Interesse einer sachbezogenen 
ständigen Koordinierung der sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit seine 
Aufgaben wahr, erarbeitet zu wichti
gen Fragen der Entwicklung des 
k. Z. einen gemeinsamen Stand
punkt und davon ausgehend Emp
fehlungen und Beschlußentwürfe, 
die den Volksvertretungen bzw. Rä
ten zur Entscheidung zu unterbrei
ten sind.

Kommunalpolitik (sozialistische): 
die staatliche Leitung und Planung 
aller die Entwicklung der Städte und 
Gemeinden sowie des gesamten 
Siedlungsnetzes im Sozialismus be
stimmenden gesellschaftlichen, ma
teriellen und geistig-kulturellen Be
dingungen und Beziehungen; we
sentlicher Teil der Gesamtpolitik der


